
Bahnhof
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -

M i n u t e n

- - - -
00 - 30 -
00 - 30 -
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00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
00 - 30 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Kollergasse
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12

13

14

15

16
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -

M i n u t e n

- - - -
01 - 31 -
01 - 31 -
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01 - 31 -
01 - 31 -
01 - 31 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Fahrtrichtung
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.
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Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Zwischenbrücken
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -

M i n u t e n

- - - -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
02 - 32 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Schloß Lamberg
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -

M i n u t e n

- - - -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
03 - 33 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Promenade
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -

M i n u t e n

- - - -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
04 - 34 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



OÖ. Gebietskrankenkasse
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -

M i n u t e n

- - - -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
05 - 35 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Redtenbachergasse
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Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -

M i n u t e n

- - - -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
06 - 36 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Wegererstraße

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -

M i n u t e n

- - - -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
07 - 37 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

= Kurzstreckengrenze= Kurzstreckengrenze

Umsteigmöglichkeit
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Hoferweg

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -

M i n u t e n

- - - -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
08 - 38 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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= Kurzstreckengrenze= Kurzstreckengrenze

Fahrtrichtung

Umsteigmöglichkeit

zu allen Linien
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.
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Allgemeine Hinweise:
Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich
Am 24.12.  u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Goldbacherstraße

Uhr
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18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -

M i n u t e n

- - - -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
09 - 39 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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= Kurzstreckengrenze= Kurzstreckengrenze
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Aschacherstraße

Uhr

05

06

07

08

09
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12

13

14

15

16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -

M i n u t e n

- - - -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -
10 - 40 -

10 - 40 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Hofergraben

Uhr

05

06

07

08

09
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11
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13

14

15

16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -

M i n u t e n

- - - -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -
11 - 41 -

11 - 41 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Sandbauernstraße

Uhr

05

06
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18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -

M i n u t e n

- - - -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -
12 - 42 -

12 - 42 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Schlühslmayrsiedlung

Uhr

05
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Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -

M i n u t e n

- - - -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -
13 - 43 -

13 - 43 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Schlühslmayrstraße

Uhr

05
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07
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09
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13

14

15

16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -

M i n u t e n

- - - -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -
14 - 44 -

14 - 44 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Stelzhamerstraße(Wifi)

Uhr
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14

15
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17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45

M i n u t e n

- - - -
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45
- 15 - 45

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Stelzhamerstraße

Uhr

05

06

07

08

09
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14

15

16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46

M i n u t e n

- - - -
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46
- 16 - 46

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Neuluststraße

Uhr

05
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18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47

M i n u t e n

- - - -
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47
- 17 - 47

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Werndlstraße

Uhr

05
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14
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16

17

18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48

M i n u t e n

- - - -
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48
- 18 - 48

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr



Amtsgebäude Reithoffer

Uhr

05

06

07
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09
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15

16
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18

Uhr

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Montag bis Freitag

wenn Werktag
Samstag

wenn Werktag

M i n u t e n

- - - -
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49

M i n u t e n

- - - -
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49
- 19 - 49

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr
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Erläuterungen zur Kurzstreckenregelung:

Der Kurzstreckenfahrschein wird nur für Einzelfahrten ausgegeben und
ist für zwei Kurzstrecken gemäß dem Kurzstreckenplan gültig. Diese
Kurzstrecke wird in der Fahrtrichtung durch zwei gekennzeichnete
Haltestellen festgelegt. Wird der Fahrschein innerhalb einer Kurzstrecke
gelöst, so gilt die Kurzstrecke von der Einstiegshaltestelle bis zur
nächsten Kurzstreckengrenze (gekennzeichnet) als Kurzstrecke.

Für die Einhaltung der Anschlüsse und des
Fahrplanes bei besonderen Verhältnissen,
wie Unfällen, Verkehrsstauungen,
witterungsbedingten Behinderungen
usw. besteht keine Gewähr.

Allgemeine Hinweise: Fahrscheinkauf beim Automaten nur mit Münzen oder Quickcard möglich

Im Linienbetrieb werden im Regelfall Niederflurbusse
mit Einstieg eingesetztbehindertengerechtem

Sommerferienfahrplan gültig während der Sommerferien in OÖ
Nähere Informationen unter www.steyr.at/stadtwerke oder 07252- 899- 0

Am 24 u. 31.12. Linienbetriebsende um 18:15 Uhr


